
Zeitschrift: Gesetze, Dekrete und Verordnungen des Kantons Bern

Herausgeber: Staatskanzlei des Kantons Bern

Band: 5 (1813-1815)

Heft: 1

Anhang: Anhang zu Theil IV. Titel II. §. 9. Seite 90

Autor: [s.n.]

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 17.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Anhang

zu

Theil

IV.

Titel

II.

§.

9.

Seite

90.

Formulare

der

tarifmäßigen

Kostens

-
Norm

der

Schuldenboten

nach

den

verfchiedenen

Betreibungs

-Arten.

IV.

II.

tz.

6.

ibià.

tz.

1.
b.

ibicl.

ibick.

—

—

c.

ibick.

ibick.

ck.

—

—

K.

I.

Betreibung

um

eingefetzte

Unterpfänder.

à.

Controlle-Gebühren

und

Einleitung

der

Betreibung!

Dem

Gläubiger

für

Ausstellung

der

Vollmacht

nnd

Uebergabe

der

Schriften

Dem

Schuldenboten

für

die

Quittung

über

die

empfangenen

Schriften

(Oder,

Falls

die

Schriften

durch

die

Post

zugefendet

werde«/

für

die

fchriftliche

Empfangs-Befcheinigung)

Einschreibung

der

Schriften

in
daS

Controllen.

Buch

-

-

-

L.

Monatleistung:SIS.

Bey

Kaufreganzen

u.

dgl.

wo

eine

rechtliche

Abkündigung

vorausgeht/

sind

die

daherigen

Gebühren

nach

Nro.

II.
Qiu.

ö.
anzusetzen.

Abfassung

der

Monatlcistnng

s

Erhaltung

der

Bewilligung

».

Zustellung

dem

Weibel

Abholung

des

WeibelszeugnisseS

SSL.

Wenn

die

Leistung

zuerst

nur

um

die

verfallenen

Zinse

/
und

dann

nach

Satz.

L.
S.
234.

auch

um

das

Hauvrgut

angekündigt

wird/

so

ist
für

die

zweyte

Leiffungs-Ankündigung

das

Nemliche

zu

fodern.

Frk.btz.rp.
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III

'

Frk.btz.rp-

I.
I.
§.

3.
f.
u.

4.

Emolument-Auslagen:

Dem

Oberamtmann

für

die

Bewilligung

-

75

I.
XIV.

§.

4.

Dein

Weibel,

für

dem

Schätzer

zu

bieten

-

——

I.
III.

h.
2.

-

für

der

Schatzung

beyzuwohnen

15—

ibick.

§.
1.

(Oder,

wenn

das

Unterpfand

entlegen

ist,

und

der

ganze

Tag

damit

zugebracht

wird)z—->)

I.
IX.

z.

7.

u.

5.

Dem

Schätzer

-

-

-

-

-

-

«

-15—

ibick.

ibick.

(Oder,

wenn

er

wegen

Entlegenheit

des

Unterpfands

reifen,

und

einen

ganzen

Tag

damit

zubringen

muß)

Gantsteigerung:

4—

IV.

II.

Z.

1.

5

Abholung

der

Bewilligung

-

-

-

-

-

-

-
-—^75

ibick.

ibick.

K.

Gang

in
die

Amtfchreiberey

—75

—

—

m.

Bevwohnung

bey

der

Gantsteigerung

«

-

»

-

-

-

«

-——

—

—

K.

Erhebung

deö

GamsteigerungS-VerbalS

-

-

-

-
-—76

I.
I.
§.

Z.

K.

U.

§.

4.

Emolument-Auslagen:

Dem

Oberamtmann

für

die

Bewilligung

15—

I.

XI.

§.
20.

Der

Amtfchreiberey

für

die

GamstcigcrungS.

Publikation

-—5—

Tarif

des

Wochenbl.

§.
2.

und

jetzige

Uebung.

Druck

der

Publikation

im

Wochenblatt

-

-

-15—

I.
IX.

§.

15.

Publikation

von

Kanzel

und

Lefegeld

-
-

NS.

Da

wo

diese

Publikationen

nach

Satz.

IZ.

S.

250.

wirklich

Satt

stnden

und

üblich

stnd.6

Jetzige

Uebung.

Dem

Gantmeister

-

-

-

-

-

-
-

In
dieser

Gebühr

sind

seine

Bemühungen

und

Auslagen

für

die

aMllige

Besorgung

des

Guts

nicht

inbegriffen.

Ergere

werden

zu

ganzen

und

halben

Tagen

à
btz.

15

per

Tag

berechnet.

Z

I.
XIV.

§.
2.

Dem

Weibel,

für

das

Ausrufen

der

Gantsteigerung

225

Jetziges

Emolument,

nach

Analogie

I.
Xll.

§.
4.

Der

Amtfchreiberey,

für

die

Beywohnung

-

-
Z——

I.
IX.

§.
5.

(Oder,

wenn

der

Schreiber

dafür

reifen

und

einen

ganzen

Tag

versäumen

muß

-

-

-

-
für6—
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Wenn

die

An-!WenndieAn-

II.

spräche

Frk.

26.»sprächeFrk.25.

nicht

übersteigt.

ittersteigt.

Betreibung

verschriebener

Schulden.

Frk,

bl).

rp.Frk.btz.rp.

à.

Controlle-Gebühren

und

Einleitung

der

Betreibung:

IV.

II.

z.

6.

Dcm

Gläubiger

für

AuSstcllung

dcr

Vollmacht

UNd

Uebergabe

der

Schriften

-

-

-

-

-

-

-

—

Z

—75

ibick.

1.

b.

Dem

Schuldenboten

für

die

Quittung

über

die

empfangenen

Schriften

—

2

——4—

Ibià.

ibick.

(Oder

wenn

dieselben

dnrch

die

Post

übersendet

werdcn

/
für

die

fchrift.

liche

Empfangs-Bescheinigung)

-

-

—

2

5—S-)

—

—

c.

Einschreibung

der

Schriften

in
das

Controllen-Buch

-

—

Z

7-Z—7S

IZ.

Abkündigung:NS.

Wenn

eine

nöthig

ist/

und

deren

Abnahme

in

Freundlichkeit

verweigert

wird.

IV.

II.

§.

1.

ck.

Abfassung

dcr

rechtlichen

Abkündigung

-

-

-

—

7

616—

ibick.

ibick.

f.

Erhaltung

der

richterlichen

Bewilligung

«

-

<

-

-

-

,—

3

7i—75

—

—

8-

Zustellung

dem

Weibel

-
-,
«

-

-

-

—

2

——

—

—

K.

Abholung

deö

WeibelSzeugnisseS

-

-

-

-

—

2

———

I.
I.
§.

1.

U.

4.

Emolument-Auslagen:

Dem

Oberamtmann

-

—

1

6—3—

I.
XlV.

§.
4.

Dem

Weibel

-

-

-

-

-

—

——

O.

Fürbot

zu

Fällung

des

Ganturkundes:

IV.

II.

5.

1.

ck.

Abfassung

der

Citation

-

-

-

-

—

7

SZ—

ibick.

ibick.

f.

Erhaltung

der

Bewilligung

-

-

—

Z

7—̂7S

—

—

e.

Zustellung

dem

Weibel

-

-

-

-

-

—

2

———

—

—

K.

Abholung

des

WeibelSzeugnisseS

-

-

>—

2

——>4—

î.
I.
5.
i.
u.

4.

Emolument-Auslagen:

Dem

Oberamtmann

-

-

-

—

1

5—3—

I.
XIV.

§.
4.

Dcm

Weibel

-

-

-

—

4

4—
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VII

I.
III.

§.
t.

I.
IX.

§.

7.

U.

5.

ibià.

ibià.

IV.

II.

Z.
t.
f.

ibià.

'

ibià.

K.

—

—

m.

—

—

K.

1.1.

§.
Z.
K.

N.

tz.

4.

I.
XI.

§.
2«.

k.

Tarif

dcS

Wochenbl.

§.
2.

I.
IX.

h.

15.

Jetzige

Ucbung.

I.
XIV.

§.
2.

Jetziges

Emolument,

nach

Analogie

I.
Xii.

§.
4.

I.
IX.

§.

5.

Analogie

I.
Xl,

tz,

7.
u.
10.

(Oder

wenn

das

Pfand

entlegen

ist

und

der

ganze

Tag

damit

zuge.-

bracht

wird)

Dem

Schätzer

(Oder

wenn

cr

wegen

Entlegenheit

deö

Pfands

reifen

und

den

ganzen

Tag

damit

zubringen

muß)

6.

Gantstetgerung:Erhaltung

der

Bewilligung

Gang

in

die

Amtfchreiberey

Bcywohnung

bey

der

Gantsteigerung

«

«

-

-

Erhebung

des

Gantsteigerungs-Verbals

-

-

-

-

-

-

Emolumcut-Auslagen:

Dem

Oberamtmann

für

die

Bewilligung

-

Der

Amtfchreiberey

für

die

Gantsteigerungs-

Publikation

»

-

-
-,

Druck

der

Publikation

im

Wochenblatt

Publikation

von

Kanzel

und

Lefegeld

-

Dem

Gantmeister

-

-

-

-

-

Dcm

Weibel,

für

daö

Ausrufen

der

Gant-

steigerung

Der

Amtfchreiberey

für

die

Beywohnung

-

(Oder

wenn

der

Schreiber

dafür

reifen

und

einen

ganzen

Tag

zubringen

muß)

-

für

das

Gantsteigerungs-Verbal

(allfällig)

Wenn

die

Alv

spräche

Frk.

25.

nicht

übersteigt.

Wenndie AnspracheFrk25. übergeigt.

Frk.

btz.

rp,Frk.btz.rp.

1

5
Z

7
51S—

2

—

——.-)
Z

7^76

—

7;—75

2
—

———

—

Z

7i—75

—

7

516—

,—

2

5S

—

7
51s—

1

o 5
—Z—

1

1

225

1

5
—Z——

Z

—6

—

7
515—
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IX

IV.

II.

Z.

6.

ibià.

Z.
t.
b.

ibià.

ibià.

—

—

e.

ibicl.

ibià.

e.

—

—

F-

—

—

K.

I.
I.
§.
3.

b.

I.
XIV.

§.
4.

ibià.

ibià.

III.

Betreibung

um

laufende

Schulde».

à.

Controlle-Gebühren

und

Einleitung

der

Betreibung:

Dem

Gläubiger

für

Ausstellung

der

Vollmacht

und

Uebergabe

der

Schriften

-

-

Dem

Schuldenboten

für

die

Quittung

über

die

empfangenen

Schriften

(Oder

/
falls

die

Schriften

durch

die

Post

zugesendet

werde»/

für

die

schriftliche

Empfangs-Befcheinigung)

-

-

-

Einschreibung

der

Schriften

in
das

Comrollen-Buch

-

-

L.

pfandzedel:Schreib

-
Emolument

«,,-.--,
Erhaltung

der

Bewilligung

-

-

Zustellung

dem

Weibel

-

-

Abholung

des

WeibelszeugnisteS

KL.

Diese

zwey

letztem

Gebühren

werden

für

alle

drey

Pfandbote

nur

einfach

bezogen;

es

sey

dann

daß

ein

Pfandzedel

wegen

Länge

der

Zeit

wieder

erfrischt

werden

müsse

(Satz.

22.

S.
2t4.)

oder

die

Betreibung

auf

eine

Antwort

des

Schuldners

hin

unterbrochen

und

hernach

wieder

fort-

gesetzt

würde.

Emolument-Auslagen:

Dem

Oberamtmann

für

die

Bewilligung

Dem

Weibel

für

die

drey

Pfandbote

-

(Oder

wenn

der

Schuldner

die

erste

Pfandforderung

zugleich

auch

für

die

zweyte

und

dritte

angenommen

haben

will

/
nach

Satz.

6.
S.
2«6.

nur)

F«,

Wenn

die

An-1Wenndie

Ansprache

Frk.

2L.ZsprächeFrk.25.

nicht

übcrsteigt.IZ

übersteigt.

Frk.

btz.

rp.kFrk.

(-

7? 7^rp.
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Wenn

die

An¬

sprache

Frk.

2Z.

nicht

übersteigt.

Wenndie AnspracheFrk.2Z. übersteigt.

Frk.

btz.

rp.Frk.btz.rp.

I.
IX.

§.

15.

Publikation

von

Kanzel

und

Lesegeld

-

—

6
——

Dem

Gantmeister

-

-

-

2
—

———

KS.

In
dies«

Gebühr

ist

auch

die

Aufzeichnung

der

auf

den

Gantplatz

ge¬

brachten

Pfänder

(Satz.

1.

S.

24s.)

inbegriffen.

(FaUS

das

auf

die

Gant

gebrachte

Gut/

durch

geleistete

Bezahlung

oder

fönst

mit

Einwilligung

des

Gläubigers,

ab

der

Gant

geioöt

wird

/

fo

hat

der

Gantmeister

für

die

Aufzeichnung/

Verwahrung

uud

Herausgabe

zu

beziehn:

Wenn

eö

gemeine

Fahrhabe

ist/

die

in
die

Gantkammer

kann

gelegt

werden

-..-,«--,,-

—

7
516—

Für

Zinsfchriften/

Gold-

und

Silbergefchmeide

u.

dgl.

die

der

Gant^

meister

in
sein

HauS

in

Verwahrung

nehmen

muß,

je
nach

dem

SchatzungSwcrth

ein

halbes

vom

Hundert:

doch

nie

weniger

als

und

nicht

mehr

als--»-----

-

1

5
—1 65—

Von

Lebwaare

und

von

Grundstücken

seine

für

die

Beforgung

gehabten

nöthigen

Auslagen

«nd

für

feine

Zeitverfäumniß

das

Taggcld

/
wie

oben

llw.

I.
t.itt.

I.
XIV.

§.
2.

Dem

Weibel/

für

das

Ausrufen

-

1

—

1——

Der

Amtschreiberey

für

die

Beywohnung

und

Conccpt

1

6
—3——

Und

für

die

Ausfertigung

deö

SteigcrungS-Verbals/

3
btz.

von

der

Seile/

doch

nie

mehr

als

—

7
516—

«.

Schluß-Vsrkehren:

IV.

II.

§.

1.

p.

Rückgabe

deS

Gefchäfts

—

2
6—5—

ibicl.

ibicl.

n.

Formation

der

Kostens-Note

KS.

Dieselbe

soll

dem

Schuldner

bey

der

Bezahlung

spécifient

eingeha'ndig:

werden.

3
7;75
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